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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1975

Norm

ABGB §936 IV

WRG §50

Rechtssatz

Eine (privatrechtliche) gütliche Übereinkunft über die Aufteilung der aufzuwendenden Instandhaltungskosten einer

Wasserbenutzungsanlage unter mehreren Wasserberechtigten nach § 50 Abs 3 Satz 1 WRG kann nicht durch eine

einseitige privatrechtliche Au8ösungserklärung oder Kündigungserklärung, sondern nur durch eine andere gütliche

Übereinkunft oder durch einen Bescheid der Wasserrechtsbehörde nach § 50 Abs 3 Satz 3 WRG außer Kraft gesetzt

werden.
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